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(3) Im Falle des Ablebens eines Mitglieds der Delegation 
genießen seine Familienangehörigen bis zum Ablauf einer an
gemessenen Frist für ihre Ausreise weiterhin die ihnen zu
stehenden Privilegien und Immunitäten.

(4) Stirbt ein Mitglied der Delegation, das weder Staats
bürger des Gaststaates ist noch dort seinen ständigen Wohn
sitz hat, oder ein ihn begleitender Familienangehöriger, so 
gestattet der Gaststaat die Ausfuhr des beweglichen Vermö
gens des Verstorbenen mit Ausnahme von auf dem Territo
rium des Gaststaates erworbenen Vermögensgegenständen, 
deren Ausfuhr zum Zeitpunkt des Todesfalles verboten war. 
Von beweglichem Vermögen, das sich nur deshalb im Gast
staat befindet, weil sich der Verstorbene als Mitglied der 
Delegation oder als Familienangehöriger eines solchen in die
sem Staat aufhielt, werden keine Erbschaftssteuern erhoben.

A r t i k e l  69 
Beendigung der dienstlichen Tätigkeit

Die dienstliche Tätigkeit des Leiters der Delegation oder 
eines anderen Delegierten oder Mitglieds des diplomatischen 
Personals der Delegation wird unter anderem beendet,

a) indem der Entsendestaat der Organisation oder der Kon
ferenz die Beendigung dieser dienstlichen Tätigkeit noti
fiziert;

b) mit Abschluß der Tagung des Organs oder der Konfe
renz.

A r t i k e l  70 
Schutz der Räumlichkeiten, des Vermögens 

und der Archive
(1) -Wird die Tagung eines Organs oder einer Konferenz 

beendet, so hat der Gaststaat die Räumlichkeiten der Delega
tion, solange sie von dieser genutzt werden, sowie das Vermö
gen und die Archive der Delegation zu achten und zu schützen. 
Der Entsendestaat hat alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, 
um den Gaststaat so bald als möglich von dieser besonderen 
Pflicht zu entbinden.

(2) Auf Ersuchen des Entsendestaates gewährt der Gast
staat diesem Möglichkeiten für den Abtransport des Vermö
gens und der Archive der Delegation vom Territorium des 
Gaststaates.

TEIL IV
BEOBACHTERDELEGATIONEN IN ORGANEN 

UND AUF KONFERENZEN

A r t i k e l  71 
Entsendung von Beobachterdelegationen

Ein Staat kann in Übereinstimmung mit den Regeln der Or
ganisation eine Beobachterdelegation in ein Organ oder zu 
einer Konferenz entsenden.

A r t i k e l  72 
Allgemeine Bestimmung über Beobachterdelegationen

Alle Bestimmungen der Artikel 43 bis 70 dieser Konvention 
finden auch auf Beobachterdelegationen Anwendung.

TEIL V
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

A r t i k e l  73
Staatsbürgerschaft der Mitglieder der Mission, 
der Delegation oder der Beobachterdelegation

(1) Der Leiter der Mission und die Mitglieder des diploma
tischen Personals der Mission, der Leiter der Delegation, die 
anderen Delegierten und Mitglieder des diplomatischen Per
sonals der Delegation, der Leiter der Beobachterdelegation, 
die anderen Beobachterdelegierten und Mitglieder des diplo

matischen Personals der Beobachterdelegation sollen grund
sätzlich Staatsbürger des Entsendestaates sein.

(2) Staatsbürger des Gaststaates dürfen nur mit dessen Zu
stimmung zum Leiter der Mission und zu Mitgliedern des 
diplomatischen Personals der Mission ernannt werden; die 
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

(3) Wird ein Staatsbürger des Gaststaates zum Leiter der 
Delegation, zu einem anderen Delegierten oder zu einem Mit
glied des diplomatischen Personals der Delegation oder zum 
Leiter der Beobachterdelegation, zu einem anderen Beobach
terdelegierten oder zu einem Mitglied des diplomatischen Per
sonals der Beobachterdelegation ernannt, gilt die Zustimmung 
des Gaststaates als gegeben, wenn ihm diese Ernennung eines 
seiner Staatsbürger notifiziert und seinerseits kein Einwand 
dagegen erhoben worden ist.

A r t i k e l  74 
Rechtsvorschriften 

über den Erwerb der Staatsbürgerschaft
Die Mitglieder der Mission, der Delegation oder der Beob

achterdelegation, die nicht Staatsbürger des Gaststaates sind, 
und in ihrem Haushalt lebende bzw. sie begleitende Familien
angehörige erwerben die Staatsbürgerschaft des Gaststaates 
nicht allein aufgrund der Wirkung seiner innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften.

A r t i k e l  75 
Privilegien und Immunitäten 

bei Ausübung mehrfacher Funktionen
Werden Mitglieder der ständigen diplomatischen Mission 

oder einer konsularischen Vertretung im Gaststaat in den 
Personalbestand einer Mission, einer Delegation oder einer 
Beobachterdelegation einbezogen, so behalten sie neben den 
Privilegien und Immunitäten nach dieser Konvention ihre 
Privilegien und Immunitäten als Mitglieder ihrer ständigen 
diplomatischen Mission oder konsularischen Vertretung.

A r t i k e l  76 
Zusammenarbeit zwischen Entsendestaaten 

und Gaststaaten
Bei der Durchführung einer Untersuchung oder strafrechtli

chen Verfolgung in Übereinstimmung mit Artikel 23, 28, 29 
und 58 arbeitet der Entsendestaat — wann immer sich dies 
als notwendig erweist und soweit es mit der unabhängigen 
Wahrnehmung der Aufgaben der Mission, der Delegation oder 
der Beobachterdelegation vereinbar ist — mit dem Gaststaat 
so umfassend wie möglich zusammen.

A r t i k e l  77 
Einhaltung der Rechtsvorschriften des Gaststaates

(1) Alle Personen, die Privilegien und Immunitäten genie
ßen, sind unbeschadet derselben verpflichtet, die Rechtsvor
schriften des Gaststaates einzuhalten. Sie sind ferner ver
pflichtet, sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einzu
mischen.

(2) Bei schwerer und offenkundiger Verletzung der Straf
gesetze des Gaststaates durch eine Person, der Immunität vor 
der Gerichtsbarkeit zusteht, hat der Entsendestaat — sofern 
er nicht auf die Immunität der betreffenden Person verzich
tet — diese je nach den gegebenen Umständen abzuberufen, 
ihre dienstliche Tätigkeit bei der Mission, Delegation oder 
Beobachterdelegation zu beenden oder für ihre Abreise zu 
sorgen. Der Entsendestaat trifft die gleichen Maßnahmen bei 
einer schweren und offenkundigen Einmischung in die inne
ren Angelegenheiten des Gaststaates. Die Bestimmungen die
ses Absatzes finden keine Anwendung im Falle einer Hand
lung, die die betreffende Person in Wahrnehmung der Auf
gaben der Mission bzw. der Delegation oder der Beobachter
delegation begangen hat.

(3) Die Räumlichkeiten der Mission und die Räumlichkeiten 
der Delegation dürfen nicht in einer Weise benutzt werden,


